
280

Kapitel 11 032

Kapitel Ist-Betrag Reste 2015 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2014 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

11 032 Gemeinschaftlich mit der EU
finanzierte Förderungen von Arbeits-

und Qualifizierungsmaßnahmen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 253 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 575,00 — 1 575,00
— — —

1 575,00 — 1 575,00

119 15 253 Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen
(EU-Anteil). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Vermerk zu Titel 676 10.

125 951,61 — 125 951,61
— — —

125 951,61 — 125 951,61

119 16 253 Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen
(Landesanteil). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 374,24 — 27 374,24
— — —

27 374,24 — 27 374,24

Übrige Einnahmen

272 00 253 Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds (För-
derphase 2014 - 2020). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Vermerke bei Titelgruppe 70

11 787 611,20 37 776 760,45 49 564 371,65
80 000 000,00 — 80 000 000,00

-68 212 388,80 37 776 760,45 -30 435 628,35

272 10 253 Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds (För-
derphase 2007 - 2013). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Vermerke bei Titelgruppe 60.

96 848 287,54 119 202 784,69 216 051 072,23
72 293 500,00 130 534 166,72 202 827 666,72

24 554 787,54 -11 331 382,03 13 223 405,51

272 11 253 Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds abge-
laufener Förderphasen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 749 793,61 2 189 019,20 26 938 812,81
— 26 938 812,81 26 938 812,81

24 749 793,61 -24 749 793,61 —

Gesamteinnahmen Kapitel 11 032. . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 540 593,20 159 168 564,34 292 709 157,54
152 293 500,00 157 472 979,53 309 766 479,53

-18 752 906,80 1 695 584,81 -17 057 321,99

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 17 057 321,99

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

676 10 253 Erstattungen an die EU für abgelaufene Förderphasen
aus Rückflüssen der Zuwendungsempfänger. . . . . . . .
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 15 geleistet
werden.

— — —
— — —

— — —
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Kapitel 11 032

Kapitel Ist-Betrag Reste 2015 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2014 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppen

Titelgruppe 60
Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen
Sozialfonds der Förderphase 2007 - 2013 (EU-Anteil)

1. Siehe Titel 272 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).
2. Die bei Titelgruppen 60 und 70 veranschlagten Ausgaben können für

alle Titel der Titelgruppen 60 und 70 in Anspruch genommen werden.
3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.
4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet

werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

5. Ausgaben der Titelgruppe können bis zur Summe des Haushaltsan-
satzes vor Eingang der EU-Mittel bei Titel 272 10 geleistet werden,
wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. In Höhe der am
Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste bei
Titel 272 10 zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.

6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffent-
lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-
den.

85 516 905,51 — 85 516 905,51
72 293 500,00 — 72 293 500,00

13 223 405,51 — 13 223 405,51

429 60 253 Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 654,44 — 337 654,44
— — —

337 654,44 — 337 654,44
Vermerke: aus Titel 686 60 337 654,44

526 60 253 Sachverständige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

547 60 253 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . 3 362 426,59 — 3 362 426,59
— — —

3 362 426,59 — 3 362 426,59
Vermerke: aus Titel 686 60 3 362 426,59

633 60 253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
(GV) für laufende Zwecke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 634 687,92 — 14 634 687,92
— — —

14 634 687,92 — 14 634 687,92
Vermerke: aus Titel 686 60 1 411 282,41

aus Titel 686 70 13 223 405,51

14 634 687,92

681 60 253 Leistungen an natürliche Personen. . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

686 60 253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . . . . . 67 182 136,56 — 67 182 136,56
72 293 500,00 — 72 293 500,00

-5 111 363,44 — -5 111 363,44
Vermerke: an Titel 429 60 337 654,44

an Titel 547 60 3 362 426,59
an Titel 633 60 1 411 282,41

-5 111 363,44

812 60 253 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . . — — —
— — —

— — —
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Kapitel Ist-Betrag Reste 2015 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2014 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppe 61
Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzie-
rung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäi-
schen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förder-
phase 2007 - 2013 (Landesanteil)

1. Die bei Titelgruppen 61 und 71 veranschlagten Ausgaben können für
alle Titel der Titelgruppen 61 und 71 in Anspruch genommen werden.

2. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet

werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffent-
lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-
den.

9 705 197,53 — 9 705 197,53
800 000,00 — 800 000,00

8 905 197,53 — 8 905 197,53

429 61 253 Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 022,00 — 46 022,00
— — —

46 022,00 — 46 022,00
Vermerke: aus Titel 686 71 46 022,00

526 61 253 Sachverständige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

547 61 253 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . 109 063,50 — 109 063,50
— — —

109 063,50 — 109 063,50
Vermerke: aus Titel 686 71 109 063,50

633 61 253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
(GV) für laufende Zwecke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10 986,87 — -10 986,87
— — —

-10 986,87 — -10 986,87
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 10 986,87

681 61 253 Leistungen an natürliche Personen. . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

686 61 253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . . . . . 9 561 098,90 — 9 561 098,90
800 000,00 — 800 000,00

8 761 098,90 — 8 761 098,90
Vermerke: aus Titel 686 71 8 761 098,90

812 61 253 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 70
Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen
Sozialfonds der Förderphase 2014 - 2020 (EU-Anteil)

1. Siehe Titel 272 00 (§ 17 Abs. 3 LHO).
2. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 60.
3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.
4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet

werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

5. Ausgaben der Titelgruppe können bis zur Summe des Haushaltsan-
satzes vor Eingang der EU-Mittel bei Titel 272 00 geleistet werden,
wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. In Höhe der am
Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste bei
Titel 272 00 zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.

6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffent-
lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-
den.

49 564 371,65 — 49 564 371,65
80 000 000,00 — 80 000 000,00

-30 435 628,35 — -30 435 628,35

429 70 253 Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 602,87 — 693 602,87
— — —

693 602,87 — 693 602,87
Vermerke: aus Titel 686 70 693 602,87
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Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

547 70 253 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . 920 214,63 — 920 214,63
— — —

920 214,63 — 920 214,63
Vermerke: aus Titel 686 70 920 214,63

633 70 253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
(GV) für laufende Zwecke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 632 619,83 — 2 632 619,83
— — —

2 632 619,83 — 2 632 619,83
Vermerke: aus Titel 686 70 2 632 619,83

686 70 253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . . . . . 45 317 934,32 — 45 317 934,32
80 000 000,00 — 80 000 000,00

-34 682 065,68 — -34 682 065,68
Vermerke: an Titel 429 70 693 602,87

an Titel 547 70 920 214,63
an Titel 633 60 13 223 405,51
an Titel 633 70 2 632 619,83
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 17 212 222,84

-34 682 065,68

Titelgruppe 71
Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzie-
rung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäi-
schen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förder-
phase 2014 - 2020 (Landesanteil)

1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61.
2. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet

werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffent-
lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-
den.

6 074 912,29 — 6 074 912,29
15 023 100,00 — 15 023 100,00

-8 948 187,71 — -8 948 187,71

429 71 253 Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 040 404,32 — 1 040 404,32
— — —

1 040 404,32 — 1 040 404,32
Vermerke: aus Titel 686 71 1 040 404,32

547 71 253 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

633 71 253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
(GV) für laufende Zwecke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

202 149,61 — 202 149,61
— — —

202 149,61 — 202 149,61
Vermerke: aus Titel 686 71 202 149,61

686 71 253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . . . . . 4 832 358,36 — 4 832 358,36
15 023 100,00 — 15 023 100,00

-10 190 741,64 — -10 190 741,64
Vermerke: an Titel 429 61 46 022,00

an Titel 429 71 1 040 404,32
an Titel 547 61 109 063,50
an Titel 633 71 202 149,61
an Titel 686 61 8 761 098,90
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 32 003,31

-10 190 741,64

Gesamtausgaben Kapitel 11 032. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 861 386,98 — 150 861 386,98
168 116 600,00 — 168 116 600,00

-17 255 213,02 — -17 255 213,02

Mehrausgaben —
Minderausgaben 17 255 213,02
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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